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GroßherzogthumBaden.

Verfügungendes GroßherzoglichenObersSchulraths, die Sicherung
des Schulbesuchesbetreffend. Vom .6. und 9. Dezember 1876.

Zwischen der»Königiich Sächsischen Regierung und der

Großh. Regierung ist im Wege gegenseitig-er Erklärungen eine

Vereinbarung des Inhaltes getroffen worden, »daß die dem

GroßherzogthumeBaden angehörendenKinder, welche sich im

KönigreicheSachsen aufhalten, und die dem KönigreicheSach-
sen angehörendenKinder, welche sich im GroßherzogthumeBa-

den aufhalten, nach Maßgabe der im Lande des Aufenthaltes
bestehenden Gesetze wie Jnländer zum Besuche der Schule her-
angezogen werden sollen, daß diese Nöthigungzum Besuche der

Schule sich nicht nur auf die eigentliche Elementarschule, son-—
dern wo daneben eine sog. Sonntagsschule oder Fortbildungs-
schule mit vbligsatvrischemCharakter besteht, auch auf diese«er-

strecke,»daßjedochKinder, welche sich durch ein Zeugniß der

zustandlgen hetmischen Schulbehörde darüber ausweisen, daß
·

sie der Schulpflicht- Wie sie nach der Gesetzgebungihrer Heimath
normirt ist, vollständigGenüge geleistet haben, vom ferneren
Schnlbesuchezu entbinden seien, auch wenn das am Orte ihres
YUieNthgltesgeltende Gesetzeine größereAusdehnung des ob-

ligatorischenUnterrichtes vorschreibt.«
VetltehendeVereinbarungwird mit dem Anfiigen zur Dar-

nfichacptungbekannt gemacht, daß zur Aussiellung der Zeug-
msse Ube?VIIErfüllungder Schulpflicht im Großherzogthume
Baden PleSchulkommissionenund in Gemeinden, in denen

iolchsnlchtbestehen,die Gemeinderäthe zuständig-sind, wäh-
FendIm KönigreicheSachsen diese Zeugnisse von dein Lehrer
in Gemeinschaftmit dem Lokalschulinspektor bezw. mit dem

Schuldmkwr als Lokglschulinspektorauszustellen sind.
Karlsruhe,den 6. Dezember 1876.

GroßherzoglicherOberschulrath.
· A« Nokkd -

»
»

lekoiiimifssolkflxästTrukensGemeinderäthebezw. Schul-
-« owie a

-

. «

Nr» 16929
n die Lehrer der Volksschulen

Otto.

, EIN wiederholt die Wahrnehmung gemacht worden, daß

Ple«Bestimmungin §. 6 der Verordnung Großh. Ministeriums
des Innern vom 23. April 1869, »die Schulordnuug sur Volks-

schulen betreffend« —- wonach die Vorstände der Mittelschulen
und Privatlehraustalten von dem Eintritte oder Austritte volks-

schulpflichtiger Kinder dem Ortsschnlrathe —- nunmehr Gemein-

derath —- der Gemeinde, wo die Eltern oder Vormiinder oder

Pflegeltern wohnen, ungesäumt Mittheilung zu machen haben,
nicht beachtet wird.

Man sieht sich deshalb·veranlaßt, die erwähnte Bestim-

mung den Vorständen der Mittelschulen nnd Privatlehranstal-
ten zur genauen Nachachtung in Erinnerung zu bringen.

Karlsruhe den 9. Dezember 1876.
"

«

GroßherzoglicherQberschulrath
« No«kk.

Nr. 16,81i;. Krani.

Königreichpreußeu
Ministerial-Erlaß, die Mitwirkung der Unterrichtsbehördenfür
Besetzuugder ZivillehrersStellen an den -Kadetten-Lehraustalten,
wie den Rücktritt der Zivillehrer in das Ressort der Unterrichts-

Berwaltuug betreffend. Vom 29. November 1876.

Berlin, den 29. November 1876.

An den Kadetten-Lehraustalten, sowohl an den vorberei-

tenden Provinzialanstalten, deren vier Jahreskurse in den Lehr-
gegenständenallgemeiner Bildung im wesentlichen den Klassen
Quinta bis Obertertia, als an dem Berliner Kadettenhause,
dessen zwei Jahreskurse der Sekunda einer Realschule l. Ord-

nung entsprechen, kommt alljährlich eine erhebliche Anzahl von

Stellen für Zivillehrer zur Erledigung, deren Besetzung dem

Kommando des Kadettenkorps obliegt. Die Besoldungen die-

ser Lehrstellen entsprechen dem für Gymnasien und Realschulen
I. Ordnung geltenden Normaletat. Nach den für die Kadetten-

anstalten maßgebendenGrundsätzen ist jede Anstellung eines

Zivillehrers zunächsteine provisorische; es eignen sich daher fiir
dieselbe vorzugsweise solche Lehramtskandidaten, welche nach
Bewährung im Probejahre eine Anstellung suchen. Da die

Kenntniß der in diesem Stadium befindlichen Lehrkräfte sich
ausschließlichbei den Provinzial-Schulkollegien findet, so be-

stimme ich hierdurch, im Einverständnissemit dem Herrn Kriegs-
minister, daß der aus die fraglichen Besetzungen bezügliche
Schriftwechsel seitens des Kommandos des Kadettenkorps sich
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unmittelbar an das betreffende Provinzial-Schulkollegium richte.
Wenn daher iu Zukunft das Kommando des Kadettenkorps
behufs der Besetzung einer nach Ort, Lehraufgabe und Befol-

dung bezeichnetenStelle nach Lehrkräften fragen wird, welche.
in dieselbe einzutreten geeignet und bereit sind, oderin Betreff
der Qualifikation eines Lehramtskaudidaten oder eines Lehrers-
der sich um eine Lehrstelle an einersKadetienanstalt beworben

hat, Auskunft suchen oder sonst aus das Auffinden geeigneter
Lehrkräfte bezüglicheAnfrage stellen wird: so veranlasse ich das

Königliche Provinzial-Schulkollegium, solchen Aufforderungen
durch genau eingehende Auskunft zu entsprechen, und lege Werth
darauf,-daß das KöniglicheProvinzial-Schulkollegium die Jn-
teressen der für unsere gesammte Staatseinrichtung wichtigen
militärischenBildungsanstalten an Seinem Theile zu fördern

bemüht sei. ·

Es bedarf nicht der ausdrücklichenErklärung, daß den Zi-
villehrern an den Kadettenhäusern der Uebertritt an eine Lehran-
stalt des diesseitigen Ressortes jederzeit unbenommen ist und

einer derartigen Bewerbung in den geeigneten Erledigungsfäl-
len keinerlei grundsätzlichesHinderniß entgegensteht. Der that-
sächlicheNachtheil, in welchem sich solche Bewerber insofern be-

finden,als sie dem KöniglichenProvinzial-Schulkollegium nicht

durch unmittelbare Beobachtung bekannt sind, läßt sich nach
der Natur der Sache nicht beseitigen; doch wird das Kommando

des Kadettenkorps durch genaue Auskunft über die Lehrthätig-
keit der Bewerber denselben seinerseits möglichstzu ermäßigen
bereit sein. ,

.

(

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten
Falk.

. An «

sämmtlicheKöniglicheProvinzial-Schnlkollegien.
U. II. 6499sds

Ministerial-Erlaß, den Termin für Zahlung nnd Erhebung von

Lehrerbesoldungsznlagen aus Staatssonds betreffend.
Vom 23. Oktober 1876.

Berlin, den 23. Oktober 1876.

Aus den Bericht vom 18. v. M. eröffne ich der Königli-
chen Regierung, daß die allgemeine grundsätzlicheRegel, nach
welcher dieaus Staatssonds zur Besoldung von Elementarleh-
rern bewilligten Beihilfen oder persönlichenZulasgen analog-
wie es für die Zahlung der Befoldungen an nicht in kollegiali-
schen Verhältnissen stehende Staatsbeamte vorgeschrieben ist, in

monatlichen Raten praenumeraudo zu zahlen sind, durch die

von der KöniglichenRegierung unterm — erlassene Instruktion
für die Schulvorstände nicht hat alterirt werden können. Wenn

in der diesseitigenZirkular-Verfügungvom 17. August 1867 —-

- U. 19471 —- durch welche der KöniglichenRegierung bis auf
Weiteres jährlich —- Thaler zur Verbesserung von Leh·re.rbesol-
dungen überwiesen worden sind, bemerkt ist, daß die zu bewil-

ligenden Beihilfen zunächstüberall nur bis Ende 1871 in den

üblichen Termineir«uiid unter dem ausdrücklichenVorbehalte
des Widerrufes zu zahlen seien, so hat darunter selbstredend
nur die grundsätzlicheallgemeine Zahlungsweife und nicht die

in jener Instruktion vom —- erwähnte gemeint sein können.

Dasselbe ist der·Fall bei der in Bezug genommenen diesseitigen
Zirkular-Versügung vom 9. Juli 1874««·«).Die Berufung aus
die im Zentralblatte auszugsweise abgedruckteVerfügung vom

21. Oktober 1871 an eine KöniglicheRegierung in der Provinz
Schlesien führt zu keinem anderen Ergebnisse, indem diese Ver-

fügung nicht nur jene grundsätzlicheZahlungsweise ebenfalls

III)Deutsche Schulges.-Summl. 1874 Nr. 46.

als die festzuhaltende Regel ausdrücklichbezeichnet, sondern auch
mit Rücksichtauf die«für Schlesien geltenden gesetzlichenBestim-
mungen hervorhebt, daß unbeschadet der in Rede stehenden
grundsätzlichenZahlungsweise, eine vierteljährlichepostnume-
rando—Zahlungstattfinden könne. Mein in dem Zentralblatte
abgedruckter Erlaß vom 2. Juni 1874 an eine Königliche Re-

gierung in einer anderen Provinz mit besonderen gesetzlichenBe-

stimmungen hinsichtlich des Bolksfchulwesens enthält sonach
nichts Neues, sondern wiederholt nur die Regel, daß auch im

gedachten Bezirke Bewilligungen aus Staatssonds zu Lehrerbesol-
dungen, mögen dieselben Stellenzulagen, sogenannte Dienstalters-
zulagen oder sonstige persönlicheZulagen sein, in monatlichen
Raten praenumerando zu zahlen seien, wobei es jedoch den Em-

pfängeru unbenommen bleibe, die Beträge vierteljährlichim letz-
ten Monate des Vierteljahres zu erheben. Endlich kann der

KöniglichenRegierung aus zahlreichen Verfügungen,durch welche
meinerseits Bewilligungen zur Besoldung von Lehrern auf neu

errichteten Schulstellen erfolgt sind, nicht unbekannt sein, daß
auch hierbei die allgemeine Regel einer Zahlung in monatlichen
Raten praenumerando ausdrücklichvorgeschrieben und festgehal-
ten wird. «

Hiernach hat die KöniglicheOber-Rechnungs-Kammermit

Recht das von der Regel abweichende Verfahren der Königli-
cheu Regierung monirt, und eine Erstattung der zur Ungebühr

gezahlten Beträge verlangt. Ein Grund, die Königliche Regie-
rung von Befolgung der mehrerwähutenRegel zu entbinden,
liegt nicht vor. Die erhobeuen Einwendungen der Königlichen
Regierung gewährendie Ueberzeugung nicht, daß es nicht ebenso,
wie anderwärts, auch im dortigen Verwaltungsbezirke gelingen
sollte, durch geeignete Maßnahmen zweckmäßigeEinrichtungen
zu treffen, welche den ordnungsmäßigenBezug von Staatsbe-

willigungen gedachter Art thunlichst erleichtern.
Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten

«

Jm Auftrage: Greifs.
An

die KöniglicheRegierung zu N.
U. 111. 11,641.

Ministerial-Erlaß, die Zurückzahlungdes iiber das Bedürfniß
erhabenen Theiles eines Staatszufchusses für eine von Andern

zu unterhaltende höhereUnterrichtsanstalt betreffend.
Vom 20. November 1876.

Berlin, den 20. November 1876.

Aus die Beschwerde vom 1. September cr. eröffne ich dem

Magistrate, daß dem darin gestellten Antrage, die Ueberschüsse
der dortigen Realschulkasse nach Verhältniß der von dem Staate

und der Stadt der Anstalt gewährten Zuschüsser theilen und

den betreffendenAntheil an die Stadtkasse zuriickliefernzu las-
sen, nach den bestehenden Vorschriften nicht entsprochen wer-

den kann.

Zuschüsseaus Staatssonds an höhereUnterrichtsanstalten,
welche von Anderen zu unterhalten sind, werden grundsätzlich
nur als Bedürfnißzuschüsse bewilligt, d-. h· nur insoweit-
als es dasBedürfniß erfordert bezw. die zur Unterhaltung«Ver-
pflichteten zur Aufbringung der nothwendigen Ausgaben nach-
gewiesener Maßen außer Stande sind. Dementsprechendhaben
die Verpflichteten die ihnen für die Anstalt obliegendenLeistun-

gen vorab und in vollem Maße zu erfüllen. Der aus

Staatssonds fließendeBedürsniß-Zuschußist nur insoweit zu

erheben, als es zur Deckung der etatsmäßigen Ausgaben als-

dann noch erforderlich ist« Ueberschüssesind daher bei einer mit

einem Bedürfniß-Zuschusseversehenen Anstalt nur in dem Falle
vorhanden, daß «der nach Deckung der Ausgaben verbliebene
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Bestand den erhabenen Bedürfniß-Zusch11ßübersteigt Ekgiebt
es sich, daß von dem Vedürsniß-Zuschusie«über den Bedarf

erhoben ist, so kommt der überhobene Betrag den Staatsfonds
wieder zu Gut und ist an dieselben zurückzuliefernDen Ver-

pflichteten, im vorliegenden Falle der Stadt, steht ein — auch
Uur theilweifer —- Anfpruch hieran keineswegs zu. Da der zur

Verbesserung der Lehrerbesoldungen an der dortigen Realschule
mittels Verfügung vom —- bewilligte Zuschußnicht auf einer

rechtlichen Verpflichtung des Staates beruht, sondern lediglich
Bedürfniß-Zufchußist, so muß es bei der durch Verfügung des

KöniglichenProvinzial-Schulkollegiums zu N. angeordneten Rück-

zahlung des in Frage stehenden Bestandes lediglich bewenden

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten
Falk.

An
den Mugistrat zu N.

U. 11. 6292.

Ministerial-Erlaß, die Behandlung der Ueberhebungen bei dem

Vedürfnißzufchuffehöherer Unterrichtsanstalten aus Staatsfonds
betreffend. Vom 7. November 1876.

Berlin, den 7. November 1876.

Jn der ZirkularsVerfügung vom 2. Februar 1874 — F.
M. I. 1680 M. d. g. A. U. Il. 853 — ist vorgeschrieben, daß
die Kassen der Institute der Unterrichts-Verwaltung, welche Be-

dürfnißzuschüsseaus Staats-fonds beziehen, beim Final-Abschlusse
an Bestand event. nur soviel, als zur Deckung etwaiger Aus-

gabe-Reste erforderlich ist, zurückbehaltensollen

Hieraus folgt, das der ersparte Theil des Bedürfnißzu-
schnssesnicht in Einnahme und demnächstwieder in Ausgabe,
sondern in Abgang zu stellen ist. Haben im Laufe des Rech-
nungsjahres Ueberhebungen stattgefunden, so sind solche durch
Absetzung von der Einnahme des abgelaufenen Jahres zur Ein-

nahme des neuen Jahres beim Final-Abfchlusse rückgängigzu
machen, und es ist hiervon die betreffendeHaupt-Kasse unter Ein-

fendung entsprechender anderweiter Quittungen in Kenntniß zu
setzen, damit dieselbe in gleicher Weise ihre Bücher regnliren
kann. Nur so ist es möglich,die unerläßlicheUebereinstimmung
der Final-Abfchlüsse und Rechnungender Spezial -Kafsen mit
den Final-Abschlüssenund Rechnungender Haupt-Kassen her-
zustellen und aufrecht zu erhalten, und die Vermischung der
Mittel zwei verschiedener Rechnungsjahre,welche stets eintritt,

WEIFUder zuviel erhobene Zuschußnach dem Find-Abschluß
zutückgezahltwird, zu vermeiden.

Gegendiese Grundsätzeist, wie bei der Prüfung der Fi-

BükAeTlschlUssederGymnasien,Progymnasien, Real- und höheren

Jch Avergkllenhier bemerkt worden, bisher noch vielfach gefehlt.

de R
asse daherdas KöniglicheProvinzial-Schulkollegium,

n eydckntendie Beachtungderselben nochmals einzuschärfen
und am W Befolgungmit Nachdruckzu halten.
»

.

An
sammmcheKöniglichePWVWZTULSchnlkollegien
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Abschristhiervon erhält die KöniglicheRegierung zur Kennt-
nißnahmeund Ertheilun ent re ender Anweisun
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Ministerial-Erlaß, die Höhe des Gehaltes des ersten Oberlehrers
nnd des letzten ordentlichen Lehrers, wie die Zulage eines Lehrers

ans der Staatskasse betreffend. Vom 29. November 1876.

Berlin, den 29. November 1876.

Auf die Eingabe des Magiftrats vom 13. v. M., welche
mir durch Bericht des KöniglichenProvinzial- Schulkollegiums
zu N. vom 11. d. M. übermittelt ist, eröffne ich dem Magi-
strate, daß nach den bei Einführung des Normaletats festge-
stellten Grundsätzen an allen aus Staatsmitteln unterstützten

höheren Lehranstalten dem ersten Oberlehrer nicht weniger als

der Maximalbetrag, dem letzten ordentlichen Lehrer nicht mehr
als der Minimalbetrag der Lehrergehalte der betreffenden Schul-
art gewährt werden darf. Dies ist noch ausdrücklichin meiner

Verfügung vom b. Oktober 1872 tabgedruckt im Zentralblatte
für das Unterrichtswesen 1872 S. 684 — Wiese: Verordnun-

gen 2c. 11. S. 239) ausgesprochen. Hiernach bin ich, bei aller

Anerkennung der Lehrthätigkeitdes ordentlichen Lehrers N. am

Progymnafium zu N. nicht in der Lage, meine Genehmigung
dazu geben zu können, daß aus den Mitteln der Schulkaffe,
selbst unter dem eventl. Hinzutritte der Stadthauptkasse, dem

2c. N. eine Zulage zu dem für die letzte ordentliche Lehrstelle
nicht überfchreitbarenMinimalgehalte von jährlich 1800 Mark

gewährt werde. Selbstverständlich ist es dem Magistrate unbe-

nommen, ans den Mitteln der Stadt dem ec. N. irgend welche
Zulage zu gewähren, vorausgesetzt, daß die Erfüllung der etats-

mäßigen Verpflichtungen der Stadt gegenüber der Schulkasse
nicht beeinträchtigtwird.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten.
Jm Auftrage: Greiff.

in N.
An

den Magistrat
U. 11. 6391

Ministerial-Erlaß,das Lebensalter für die Zulaffnng zur Lehre-
rinnenprüfung betreffend. Vom 17. November 1876.

Berlin, den l7. November 1876.

Auf den Bericht vom 17. v. M. erkläre ich mich mit dem

Verfahren einverstanden, wonach das Königliche Provinzial-
Schulkollegium zu der Lehrerinnen-Priifung solche Bewerberin-

nen zugelassenhat, welche zwar nicht bei Beginn der Prüfung
das 18. Lebensjahr zurückgelegthaben, dieses Alter aber vor

dem Schlusse der Prüfung erreichen
Bei Rückfendungder Anlagen überlasse ich dem Königli-

chen Provinzial-Schulkolleginm, demgemäß den N. zu N. auf
die Eingabe vom 12. v. M. zu bescheiden

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten

A
Jm Auftrage: Greiff.

U

das KöniglicheProvinzial-Schulkollegiumzu N-
U. II. 13046.

Verfügungder KöniglichenRegierung zu Liegnitz, die Berhütung
einer Unterbrechung des Unterrichtes in weiblichen Handarbeiten

in Beziehung auf die Stellung der Lehrerin betreffend.
Vom 5. November 1876.

Liegnitz, den 5. November 1876.

Nachdem es durch die kräftige Unterstützungder Herren

Landräthe, sowie der Herren Kreis- und Lokal-Schul-Jnspekt0-
ren nunmehr gelungen ist, den Unterricht in den weiblichen

Handarbeiten zur allgemeinen Einführung in den Stadt- und

Landfchulen des Regierungs-Bezirkes zu bringen, Wird es vor

allem darauf ankommen, den Unterricht in dem bezeichneten
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Gegenstande auch allen Schulen zu erhalten und für eine re-

gelmäßige und in den Erfolgen befriedigende Ertheilung zu

sorgen.
Um zu verhüten, daß derselbe, namentlich in Landschulen,

willkürlicheingestellt oder ausgesetzt werde und ohne unser Wis-
sen und unsere ausdrücklicheGenehmigung eine Unterbrechung
erfahre, verordnen wir, was folgt:

l. Keine Lehrerin für weibliche Handarbeiten darf ihr Amt

nach eigenem Belieben aufgeben, sondern jede ist verpflichtet,
ein Vierteljahr vor dem beabsichtigten Ausscheiden zu kündigen.
Die Kündigung hat durch den Lokal- und Kreis-Schul-Jnspek-
tor bei uns zu erfolgen. Nur nach diesseitig ertheiltem Dimis-
soriale darf an dem in diesem bezeichnetenTermine die Amts-

niederlegung erfolgen.
-

·

2. Jede Lehrerin ist bei ihrem Antritte hierzu schriftlich
zu verpflichten. Bei denjenigen, welche sich gegenwärtig im

Amte befinden, ohne eine solcheErklärung abgegeben zu haben,
muß dies alsbald nachträglichgeschehen. Die Herren Kreis-

Schul-Jnspektoren beauftragen wir, Sich zu überzeugen, daß
dies in allen Land- und, soweit nöthig, in den Stadtschulen
genau befolgt wird.

Z. Sollten Lehrerinnen den bezeichneten Unterricht darum

aufzugeben beabsichtigen, weil sie direkt oder indirekt von op-

positionellen Mitgliedern der Gemeinde dazu veranlaßt werden,
so haben die Lokal-Schul-Jnspektoren bei eigener Verantwortung
sofort den Schutz der Herren Landräthe nachzufuchen, welche
gegen die Urheber derartiger Störungen mit den zu Gebote ste-
henden Mitteln entschieden einschreiten werden. «

4. Wenn durch Versetzungen,, Todesfälle und andere äu-v
ßere Verhältnisseein Ausscheiden der Lehrerinnen erfolgt, so
ist von dem Lokal-Schul-Jnspektor so rasch als möglichdavon

Anzeigezu machen und zugleich auch zu berichten, ob und durch
wen der Unterricht definitiv oder vertretungsweise fortgesetzt
werden kann. .

5. Erfordert es das Schulinteresse, einer Lehrerin den Un-

terricht in weiblichen Handarbeiten zu kündigen, wofür, wenn

nicht ganz besondere Gründe eine frühere Entlassung nothwen-
dig machen, ebenfalls eine dreimonatliche Frist gilt, so ist zu-
vor unsere Genehmigung einzuholen. Kein Patron oder Schul-
vorstand darf eine angestellte Lehrerin eigenmächtigentlassen.

Mit dem Antrage auf Entlassung sind zugleich auch die

Vorschläge wegen anderweitiger Wahl zu verbinden.

6. Jst die Vakanz dadurch entstanden, daß der Unterricht
von einem Familiengliede des Lehrers ertheilt wurde und die-

ser versetzt, emeritirt oder gestorben ist, nnd kann eine andere

Lehrerin nicht alsbald beschafft werden, so ist in den Berichten
bezüglichder Wahl des Nachfolgers auch anzugeben, ob resp.
welches Glied der Familie desselben befähigt und gesonnen ist,
den qu. Unterricht zu übernehmen.

7. Entstehen in einer Schule, wobei wir besonders die

Landschulen im Auge haben, Unterbrechungen des erwähnten

Unterrichtes durch den Abgang der Lehrerin, ohne daß wir

schleunigst davon Kenntniß erhalten, so machen wir den Lokal-

Schul-Jnspektor dafür verantwortlich.
Wir erwarten aber von dem bewährten Eifer aller mitwir-

kenden Organe, daß keinerlei Versäumnisse die bisher erreichten
günstigenErfolge rückgängigmachen werden.

Je mehr die Leistungen der Schülerinnen in den weiblichen
Handarbeiten durch Geschickund Fleiß der Lehrerinnen sich stei-

gern werden, um so mehr wird die in den Schichten der länd-

lichen Bevölkerungsich hie und da noch geltend machende Ab-

neigung gegen diesen Unterrichtsgegenstand sammt den ihm ent-

gegenstehenden Vorurtheilen schwinden.
Königliche Regierung,

Abtheilung für Kirchen- und Schulwesen.
Zirkular

an sämmtliche Herren«Kreis-Schttlinsoektorennnd

Landräthedes Liegnitzer Regieruiigsbezirkes.

Verfügung der KöniglichenRegierung zu Arnsberg, die Regelung
des Fabrikfchulwesens betreffend. Vom 14. Juni 1876.

Arnsberg, den 14. Juni 1876.

Zur Beseitigung hervorgetretener Unzuträglichkeitenwird

bezüglich des FabrikschulwesensFolgendes zur genauen Beach-
tung in Erinnerung gebracht bezw. angeordnet:

l) Es ist nicht gestattet, schulpflichtigeKinder, welche nicht·
vorschriftsmäßigals Arbeiter in Fabrikanstalten angenommen
sind und darin regelmäßigbeschäftigtwerden, in Fabrikschulen
mit abgekürztemTagesunterrichte aufzunehmen.

)

Der Fabrikschullehrer hat sich bei der Anmeldung eines

Schülers nicht nur von dem Vorhandensein vorgenannter Re-

quisite genügend zu überzeugen, sondern auch fortwährend zu
kontroliren, ob die von ihm aufgenommenen Schüler noch in

Fabrikanstalten beschäftigtsind, und, wenn dieses nicht mehr
der Fall ist, dem Ortsschulvorstande zur weiteren Veranlassung
sofort davon Anzeige zu machen. -

2) Jeder Lehrer einer Fabrikschule ist verpflichtet, ein Schul-
verzeichnißzu führen, worin außer dem Schülernamen,der Va-
ter oder Vormund, das Alter, der Wohnort und der Tag der

Aufnahme des Schülers in die Fabrikfchule, sowie die seither
von dem Schüler besuchte Schule anzugeben ist.

Z) Die Aufnahme in die Fabrikschure darf nur oei Beginu’
eines Schulsemesters zu Ostern oder Michaelis und unter Vor-

zeigung eines von dem Lehrer und Vorstande der seither be-

suchten Schule ausgestellten Zeugnisses über den seitherigen
Schulbesuch und den Erfolg des genossenen Unterrichtes erfolgen.

4) Von der erfolgten Aufnahme eines Schülers in die Fa-
brikschulehat der Fabrikschullehrer dem seitherigenLehrer des Kin-
des sofort Anzeige zu machen. Bis zur erfolgten desfallsigen An-

zeige ist der Schüler in der Liste seiner seither besuchten Schule
fortzuführen; nach erfolgter Anzeige istin derselben der betref-
fende Vermerk zu machen, die Anzeige selbst aber als Belag
aufznbewahren.

—

ö) Für die Führung der Absentenlisten in Fabrikschulenund

für die Behandlung der Absenzfälle gelten die für die Volks-

schulen erlassenen Bestimmungen
"

6) Die Ortsschulvorstände haben die Fabrikschulen in glei-
cher Weise, wie-die durch §. 13 der Instruktion für die Orts-
schnlvorstände vom 6. November 1829 ihnen unterstellten öffent-
lichen und Privatschulen, zu beaufsichtigen, demgemäßin ent-

s

sprechender Weise den Schulbesuch zu kontroliren und zur siche-
ren Information sich nicht allein die Absentenlisten vorschrifts-
mäßig vorlegen zu lassen, sondern auch ,bei Beginn eines jeden
Schulsemesters auf Grund des alin. 2 §. 130 der Gewerbeord-
nung vom 21. Juni 1869 von dem Arbeitgeber ein Verzeichniß
der von ihm beschäftigtenjugendlicher Arbeiter einzufordern.

Die erforderliche Anzahl von Nebenexemplaren für die

Schulvorftände ist beigefügt.
Die Schulvorstände haben hiernach die Lehrer zu instruiren.
Königliche Regierung, Abtheilung des Innern.

sämmtlicheFlurenLandriithe und·Kreis-Schul-
Jnspektoren des Regierungsbezirkes·
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Erkenntnißdes KöniglichenOberverwaltungsgerichts, den Unter-

richt m weiblichen Handarbeiten in der Volksschulebetreffend.
Vom 29. September 1876.
Jm Namen des Königs.

Jn der Verwaltungsstreitsache
der Hausväter Büdner S. und Getroffen zu St.- Klä-

ger und Revisionskläger,
wider

den Amtsvorsteher, Domainen-Rath B. zu S-- VeklaLF
ten und Revisionsbeklagten,

hat das KöniglicheOberverwaltungsgericht in seiner Sitzung
vom 29. September 1876,

an welcher ic. Theil genommen haben,
für Recht erkannt,

daß auf die Revision der Kläger die Entscheidung des

KöniglichenBezirksverwaltungsgerichteszu Potsdam vom

I7. Juni 1876 zu bestätigen und die Kosten des Revi-

sionsverfahrens, unter Festsetzungdes Werthes des Streit-

gegenstandes aus 600 Mark, den Revisionsklägern zur
Last zu legen.

Von Rechts Wegen.
Gründe

Unter dem 15. Oktober 1872 ist von dem Minister der Un-

terrichts-Angelegenheiteneine allgemeine Verfügung über Ein-

richtung, Aufgabe und Ziel der preußischenVolksschule erlassen
und den KöniglichenRegierungen mit der Weisung zugesertigt
worden, nach Maßgabe derselben überall da, wo nicht gesetzliche
Bestimmungen ein Anderes verordnen, zu verfahren.

Die Nr. 13 jener Verfügung führt unter den Lehrgegen-
ständen der Volksschule für die Mädchen auch weibliche Hand-
arbeiten auf und die Nr. 38 enthält die Bestimmung, daß der Un-

terricht in weiblichen Handarbeiten, wenn thnnlich, schon von

der Mittelstufe-an in wöchentlichzwei Stunden ertheilt wer-

den soll.

Demgemäßhat die KöniglicheRegierung zu Potsdam mit-

telst Verfügungvom 24. November 1874 die Einführung des

Unterrichtesin weiblichen Handarbeiten in den Schulen ihres
Bezirkes und die Aufbringung der durch die Anstellung von

LelYrerinnenzur Ertheilung dieses Unterrichtes entstehenden Ko-
sten von Seiten der Schulgemeinden angeordnet·

·

Auf Grund dieser Anordnung ist in St. zur Ertheilung
des Unterrichtesin weiblichen Handarbeiten eine Lehrerin an-

gestellt, derselben ein halbjährlichesGehalt von 30 Mark aus-

gesetzt und letzteres von dem Amtsvorsteher B. im Aufträge
des Landrathes auf die Hausväter der Schulgemeinde nach dem

Maßstabeder direkten Staatssieuern vertheilt worden. Als die

Zahlungder fälligenBeiträge der an sie ergangenen Mahnung
Ungeachtet nicht erfolgte, wurdean dem Amtsvorsteher B. ge-

gen 37 Hausväter das Exekutionsverfahren eingeleitet. Dies

veranlaßte die letzteren, gegen den genannten Amtsvorsteher bei
dem Kreisausschusse des Kreises N. klagbar zu werden, mit dem

Antrage, das eingeleitete Exekutionsverfahren aufzuheben, da

kein Gesetzexistire, welches den Hausvätern der Schulgemeinde
die Verpflichtungauferlege, ihre Kinder an dem Unterrichte in

weiblichen Handarbeiten Theil nehmen zu lassen und die durch
diesen Unterricht entstehendeu Kosten zu bezahlen.

»

Der Kreisausschußwies jedoch unter dem 17. März 1876
dle Klägermit ihrem Antrage, unter Auferlegung der Kosten,
ab Und das Königliche Bezirksverwaltungsgericht zu Potsdam
bestätigteauf eingelegte Berufung diese Entscheidung mittelst

Erkenntnissesvom 17. Juni 1876. Jn den Gründen desselben
wird ausgesühktz

’
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Nach den bestehenden Gesetzen,namentlich der Verordnung
vom 27. Oktober 1810 über die veränderte Verfassung der ober-

sten Staatsbehörden und der Verordnung vom Z. November

1817 sub Ill. über die veränderte Anordnung der Ministerien,
sowie nach §. 18 der Regierungs-Instruktion vom 23. Oktober

1817 in Verbindung mit der Kabinets-Ordre vom Bl. Dezem-
ber 1825 sub D. ll. 2. seien der Minister der Unterrichts-An-

gelegenheiten und die Bezirksregierungen als Schulauffichtsbe-
hörden für befugt zu erachten, diejenigen Lehrgegenstände,welche
in den Lektionsplan der öffentlichenVolksschule aufzunehmen
sind, zu bestimmen und folgeweise auch die Aufnahme des Un-

terrichtes in weiblichen Handarbeiten in denselben anzuordnen;
die Prüfung der Angemessenheit der in dieser Hinsicht getroffe-
nen Anordnungen liege außerhalb der Zuständigkeitder Ver-

tvaltnngsgerichte. — Die Aufbringung der zur Bestreitung der

Kosten des Schulunterrichtes erforderlichen Geldmittel sei- nach
§. 29 Titel 12 Theil Il. des Allgemeinen Landrechtes eine Ver-

pflichtung der Hausväter der Schulgemeinde und wären dem-

gemäß, nachdem von der Schulaufsichtsbehördedie Anstellung
einer Lehrerin für den Unterricht in weiblicheanandarbeiten
an der Schule zu St. verfügt worden, die Hausväter der dor-

tigen Schulgemeinde auf Grunddes §.1 Nr. 6 der Verord-

nung vom 30. Juli 1853 über die exekutivische Beitreibung

öffentlicherAbgaben im Wege der administrativen Exekution
zur Zahlung der ihnen in Folge dessen auferlegten, von ihnen
verweigerten Schulbeiträge mit Recht angehalten worden. Zur
Vollstreckung der Exekution aber sei der Amtsvorsteher B. nach
·§. 66 der Kreisordnung unzweifelhaft befugt gewesen, da er

hierzu von dem zuständigenLandrathe Auftrag erhalten hätte.

Gegen diese Entscheidung haben die Kläger rechtzeitigdie

Revision eingelegt und dieselbe darauf gestützt, daß die ange-

fochtene Entscheidung auf der Nichtanwendung bezw.. aufder
unrichtigen Anwendung des bestehenden Rechtes, insbesondere
auch der von den betreffendenBehörden innerhalb ihrer Zu-
ständigkeiterlassenen Anordnungen beruhe.

Nach der Verordnung vom 27. Oktober 1810 seien die Mi-

nister hinsichtlich aller Gesetze, Verfassungs- und Verwaltungs-
normen an die AllerhöchsteGenehmigung gebunden und sei
diese Bestimmung durch die von dem Vorderrichter in Bezug
genommenen späterenVerordnungen nicht abgeändert worden.

Der Unterrichts-Minister habe daher ohne Königliche Sanktion
weder die früherenSchulregulative, noch die sogenannten all-

gemeinen Bestimmungen vom 15. Oktober 1872 erlassen dür-
fen. Diese seien im Sinne der Verordnung vom 27. Oktober
1810 Verwaltungsnormen und insofern durch dieselben das gel-
tende Landesgesetz, das General-Landschul-Reglement vom 12.

August 1763, abgeändert werde, könnten sie nicht als eine

Stellvertretung der fehlenden, in der Regierungs-Instruktion
vom 23. Oktober 1817 verheißenenSchulordnung, noch weni-

ger aber als ein Ersatz für das ebenfalls noch immer fehlende,
im Artikel 23 der Verfassungsurkunde vom Zi. Januar 1850

verheißeneUnterrichtsgesetz angesehen und behandelt werden.

'

Also weder der Unterrichts-Minister, noch die Königliche
Regierung zu Potsdam seien gesetzlichbefugt gewesen, den Un-

terricht in weiblichen Handarbeiten durch Verwaltungsnormen so,
wie geschehen, in den Lektionsplan der Volksschulen als Lehr-
gegenstand einzuführen, noch weniger aber Behufs dieses Lehr-
gegenftandes den Gemeinden die Kosten besonders anzustellen-
der weiblicher Lehrerinnen aufzubürden; von solchen Wisse sO
wenig das General-Landfchul-Reglement, noch das Allgemeine-
Landrecht etwas. Es habe deshalb der Vorderrichter ganz mit
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Unrecht die klägerischenHausväter der Schulgemeinde St. auf
Grund des §. 29 Titel 12 Theil Il. Allgemeinen Landrechtes
für verpflichtet erklärt, die Kosten für die Besoldung einer weib-—

lichen Lehrerin aufzubringen, woraus sich von selbst ergebe, daß
der Amtsvorsteher zur exekutivischen Beitreibung dieser Kosten

nicht befugt gewesen sei-
Aus diesen Gründen beantragen die Kläger, unter Aufhe-

bung der Entscheidung des Bezirksverwaltungsgerichtes, nach

ihrem Antrage zu erkennen.
-

Der Revisionsbeklagte hat sich in seiner Gegenerklärung
auf die Bemerkung beschränkt,daß er gegen die Revisions-Recht-
fertigung nichts anzuführenhabe.

Dagegen hat der von dem Minister der geistlichen, Unter-

richts- und Medizinal-Angelegenheitenzur Vertretung der Schul-
behörde bestellte Kommissar im Termiue zur mündlichen Ver-

handlung dem Antrage der Kläger widersprochen.
Wenn der §. 135 X. 1 der Kreisordnung, —- so führteder

Kommissar aus — den Verwaltungsgerichten die Entscheidung
von Beschwerden über die Heranziehung zu Schulbeiträgen über-

trage, die Beschwerde möge auf gänzlicheBefreiung oder Er-

mäßigung gerichtet sein, so sei damit den Verwaltungsgerichten
nicht auch die Befugniß beigelegt, die Frage ihrer Prüfung zu

unterziehen, ob die Schulaufsichtsbehörde bei der Anordnung
von Schulbeiträgen innerhalb ihrer gesetzlichenBefugnisse ge-

handelt habe. Die Entscheidung dieser Frage stehe nach wie

vor in letzter Instanz nur dem Minister der Unterrichts-Ange-
legenheiten zu; die Entscheidung der Verwaltungsgerichte be-

schränkesich dagegen darauf, ob den Beschwerdefiihrernein be-

sonderes Recht auf Befreiung von Schulbeiträgen zur Seite
stehe oder ob dieselben in der Bestimmungihres Antheiles über

die Gebühr belastet seien. Eben so wenig seien die Verwal-

tungsgerichte berufen, darüber zu befinden, ob die Anordnung
des Ministers der Unterrichts-Angelegenheiten wegen Ausnahme
des Unterrichtes in weiblichen Handarbeiten unter die obliga-
torischen Lehrgegenständeder Volksschule zu ihrer Rechtsgiltig-
keit der Königlichen Genehmigung bedurft hätte, da dies aus-

schließlicheine Frage des internen Staatsrechtes sei.

Abgesehen von diesen auf die Zuständigkeit der Verwal-

tungsgerichte bezüglichenFragen könne die gesetzlicheBefugniß
der Unterrichtsverwaltung zum Erlasse jener Anordnung keinem

Zweifel unterliegen.
Bereits in der AllerhöchstenVerordnung vom 31. August

l799, betreffendden Unterricht in den -Garnisonsschulen, werde

allen Regimentern und Bataillonen die Einrichtung von Judit-
strieschulen empfohlen. Jm §. 58 des Schulreglements vom 18.

Mai 1801 für die niederen katholischen Schulen in den Städ-

ten sund auf dem platten Lande von Schlesien und der Graf-
schaft Glatz sei sodann die Einrichtung von Judustrieschuleu,
»in welchen den Kindern weibliche Arbeiten, als Spinnen, Strik-

ken und Nähen gelehrt werden,« bestimmt angeordnet, da »diese
von der größtenWichtigkeit seien, theils um die Jugend zu

—

beschäftigen,theils um sie zu guten Hausmüttern zu bilden.«

Endlich enthalte ebenso der §. 10 des auf Grund der Allerhöch-
sten Kabinets -Ordre vom 3. November 1817 ausgearbeiteten
Unterrichtsgesetz-Entwurses die Bestimmung: ,,Jn allen Mäd-

chenschulen ohne Ausnahme muß in weiblichen Handarbeiten
Unterricht ertheilt werden« Wenn die Anordnung auch in

dieser bestimmten Form noch nicht zum Gesetze erhoben worden

sei, so hätten doch einzelne Unterrichtsbehördenihrerseits Ver-
«

anlassung genommen, den Unterricht in den weiblichen Hand-
arbeiten in den Volksschulen ihrer Bezirke einzuführen. So sei

namentlich von der Königlicheu Regierung zu Köln in einer

Verfügung vom 9. Januar 1830 die hohe Bedeutung der An-

gelegenheit ausführlich dargelegt worden.

Nachdem durch den Vorgang der Provinzialbehördenaus-

reichende Erfahrungen gewonnen worden, habe der Minister
von Altenstein durch eine Zirkular-Verfügung vom 30. Au-

gust 1830 die bezüglichenBestimmungen verallgemeiuert. Seit

dieser Zeit sei der Unterricht in den PreußischenVolksschulen
eingeführt; geschwankt habe nur die Strenge und die Gleichmä-

ßigkeit,mit welcher auf Ausführung der getroffenen Anordnun-

gen geachtet worden sei.
"

«

Die gesetzlicheBefugniß der Behörden zum Erlasse solcher
Anordnungen sei nicht ungeprüft geblieben. Das Königliche
Ober-Tribunal habe in einem Falle, wo Eltern sich geweigert,
ihre Töchter an dem Unterrichte in den weiblichen Handarbei-
ten Theil nehmen zu lassen und wegen der ihnen auferlegten
Schulverfäumnißslrafen den Rechtsweg betreten hatten, mittelst-
Erkenntnisses vom 14. November 1866 die Befugniß der Kö-

uiglichen Regierung zu Potsdam zum Erlasse der von ihr ge-

troffenen Anordnungen auf Grund der §§. 8 und 18 der Re-

gierungs-Instruktion vom 23. Oktober 1817 anerkannt.

Nach alle dem rechtfertige sich die Zurückweisungder Re-

vision und die Bestätigung der Vorentscheidung.
Es mußte, wie geschehen, erkannt werden.

Abweichend von der Auffassung des Kommissars zu Wahr-
nehmung des öffentlichenInteresses konnte zunächstdie Zustän-
digkeit der Verwaltungsgerichte, bei der Entscheidung von Be-

schwerden über die Heranziehuug zu Schulbeiträgen gemäß§. 135

X. 1 der Kreisordnung auch die Frage ihrer Prüfung zu un-

terziehen, ob die Heranziehung auf Grund einer von der Schul-
behörde kraft ihrer gesetzlichen Befugniß getroffenen An-

ordnung erfolgt ist, nicht bezweifelt werden.

Zwar findet nach §. 15 des Gesetzes vom 24. Mai 1861,
betreffend die Erweiterung des Rechtsweges (Ges.-Samml. S.

24l), in Beziehung auf solche Schulabgaben, welche auf einer

allgemeinen gesetzlichenVerbindlichkeit, bezw. auf einer von der

Schulaufsichtsbehördein Gemäßheit gesetzlicherBestimmung an-

geordneten Umlage beruhen, der ordentliche Rechtsweg nur·inso-
weit statt, als dies bei öffentlichenAbgaben der Fall ist, also
gemäß §. 79 Titel 14 Theil II. Allgemeinen Landrechtes nur

in dem Falle, wenn Jemand aus besonderen Gründen von ei-

ner solchen Abgabe befreit oder in der Bestimmung seines An-

theiles über die Gebühr belastet zu sein behauptet. Eine gleiche
Beschränkungaber ist für den Verwaltungsrechtsweg im §. 135

X. l der Kreisordnung nicht vorgeschrieben und läßt sich eine

solche auch aus den Worten: »die Beschwerde mag auf gänz-
liche Befreiung oder Ermäßigung gerichtet sein,« nicht herleiten.
Die Absicht des Gesetzgebers ist vielmehr — wie aus den le-

gislativen Verhandlungen zu entnehmen — dahin gerichtet ge-

wesen, die Entscheidung von Beschwerden wegen Schulabgaben
den Verwaltungsgerichten in gleichem.Umsange, wie dieselbe
bisher den Verwaltungsbehörden zugestanden hatte, zu übertra-

gen und demgemäßder Entscheidung der Verwaltungsgerichte
mit der Frage nach der rechtlichen Verpflichtungzur Leistung
von Schulbeiträgen zugleich auch die Frage nach der rechtlichen
Befugniß der Schulbehörden zur Auferlegung einer solchen Lei-

stung zu unterstellen. Daß dies insbesondere auch die Absicht
der KöniglichenStaatsregierung gewesen, ergiebt sich aus den

Motiven zu §§. 56——58 Abs. 2 des Entwurses zudem Gesetze-
betreffend die Zuständigkeitder Verwaltungsbehörden und Ver-

waltungsgerichtsbehörden,vom 26. Juli 1876.
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Wenn hiernach die Gesetzmäßigkeitder Anordnung der

Schulverwaltung in Betreff der Einführung des Unterrichtes in
weiblichenHandarbeiten in den Volksschulen als obligatorischer
Lehrgegenstandwie in den Vorinstanzen, so auch in der Revi-

sionsinstanzzu prüfen war, so konnte es doch nach dem Ergeb-
nisse dieser Prüfung keinem Bedenken unterliegen, die Befugniß
des Ministers der Unterrichts-Angelegenheiten bezw. der König-

licheu Regierung zu Potsdam zu der gedachten Anordnung als

gesetzlichbegründet anzuerkennen.
Der §. l Titel 12 Theil H. Allgemeinen Landrechtes ent-

hält den allgemeinen Satz, daß Schulen Veranstaltungen des

Staates sind, welche den Unterricht der Jugend in nützlichen
Kenntnissen und Wissenschaften zur Absicht haben. Durch diese
Definition ist die Grenze gezogen, über welche bei der Einfüh-

rung von Unterrichtsgegenständenin den Schulen nicht hin-
ausgegangen werden darf. Innerhalb dieser Grenzen aber steht
den Regierungen und in höherer Instanz dem Minister der

Unterrichts-Angelegenheitenvermöge der ihnen gesetzlichüber-
tragenen Leitung und Beaufsichtung des gesammten Elementar-

schulwefens die Befugnißzu, die erforderlich erscheinenden An-

ordnungen zu treffen.
«

(§. 9 Titel 12 Theil II. Allgemeinen LandrecÆaVer-

ordnung vom 27. Oktober 1810 —- Gesetz-Sammlung
Seite 3 —, Verordnung vom Z. November 1817 — Ge-

setz-Sammlung Seite 289 —, Regierungs-Instruktion
vom 23. Oktober 1817 4— Gesetz-Sammlung Seite 248

—, AllerhöchsteKabinets-Ordre vom Bl. Dezember 1825
—- GesetzsSammlung pro 1826 Seite 6 —, Artikel 23

der Verfassungsurkunde und §.1 des Schulaufsichtsge-
setzesvom ll. März 1872 — Gesetz-Samml.S. 1.83. —-

Jnsbesondere sind nach §. 18 Abs. 4 der Regierungs-Jn-
siruktion vom 23. Oktober 1817 die Regierungen auch ermäch-
tigt, mit Genehmigung des Ministers neue Lehr- und Schul-
pläne einzuführenoder die bestehenden zu verändern.

Auf Grund dieser gesetzlichenVorschriften, welche gemäß
Artikel 112 der Verfassung bis zum Erlasse des Unterrichtsge-
setzes in voller Geltung bestehen, ist denn auch die Befugniß
der Aufsichtsbehörden,neue Unterrichtsgegenständein die Schu-
len einzuführen,nie bezweifelt worden.

Zwar könnte gegen die gesetzlicheZulässigkeitder Einfüh-
rung des Unterrichtes in weiblichen Handarbeiten eingewendet
werden, daß der §. l Titel 12 Theil II. Allgemeinen Landrech-
tes nur von nützlichenKenntnissen spreche, weibliche Handar-
beiten aber nicht in die Kategorie der nützlichenKenntnisse, son-

dern in die der Fertigkeiten gehören. Allein diese Auslegung
wurde dem Sinne des Gesetzesnicht entsprechen. Mit demsel-
ben Nechte,-wie weiblicheHandarbeiten können auch das Zeich-
Ue"·

Und dasSiUgenals bloße Fertigkeiten bezeichnet werden.
Glelchwohl Wird Niemand daran denken, die Uebung in diesen
GegenständenVollder Schule auszuschließenund werden des-

halb auch die Welblichea Handarbeiten als zu den nützlichen
Kenntnissen gehöriganerkannt werden müssen.

Ebensowenig kann die Einführungdes Unterkichkes in weid-
’

lichen Handarbeiten als in Widerspruchstehend mit den Vor-

schriftendes General-Landsch,ul-Reglements vom 12. August 1763

erachtet werden« Die Revisionsklägerirren, wenn sie in der

Berufungsschiiftdie Ansicht aussprechen, daß jenes Gesetz mir

die geistigeAusbildung und Erziehung der Jugend im Auge
habe. Die Einleitung desselben bezeichnetvielmehr ganz allge-
Meill als Zweck der Schule, die Unterweisung der Jugend zur

wahren Gottesfurchtund in anderen nützlichen DingeUO l

Auch darf aus dem Umstande, daß in dem gedachten Regie-
ment der Unterricht in den weiblichen Handarbeiten unter den

Lehrgegenständender Landschulen nicht mit aufgeführtist, nicht
die Schlußfolgerunggezogen werden, daß die Ertheilung dieses
Unterrichtes habe verboten werden sollen. Aber nur, wenn in

dem General-Landschul-Reglement eine solche ausdrücklicheVer-

botsbestimmung enthalten wäre, würden derselbengegenüber—-

wie dies auch von dem Königlichen Ober-Tribunale in. den

Gründen des von dem Kommissare zur Wahrnehmung des öf-

fentlichen Jnteresses in Bezug genommenen Erkenntnisses vom

l4. November 1866 ausgeführt worden ist —- die Schulbehör-
den nicht für befugt zu erachten sein, eine Aenderung des

in jenem Reglement vorgesehenen Lehrplanes durch Einstellung
des Unterrichtes in weiblichen Handarbeiten in denselben vor-

zunehmen. Da dies nicht der Fall, so stand der Königlichen
Regierung zu Potsdam auf Grund der mit der Einleitung des

General-Landschul-Reglements übereinstimmenden Vorschrift des

§. l Titel 12 Theil Il. Allgemeinen Landrechtes, der Bestim-
mung im §. 8 Abf. 7 der Regierungs-Instruktion vom 23. Ok-
tober 1817 sowie gemäß der ihr von dem Minister der Unter-

richts -Angelegenheiten ertheilten Anweisung unzweifelhaft die

Berechtigung zu, die mehrerwähnte,einem ausdrücklichen

Gesetze nicht entgegenlaufende Anordnung zu treffen.
Wenn die Revisionskläger ferner behaupten, daß die Voll

dem Minister der Unterrichts-Angelegenheiten unter dem 15."

Oktober 1872 erlassene allgemeine Verfügung zu ihrer Rechts-
giltigkeit der Königlichen Sanktion bedurft hätte, weil dieselbe
Verwaltungsnormen im Sinne der Verordnung vom 27. Okto-
ber 1810 enthalte, so trifft dieser Einwand gleichfalls nicht zu.

Zwarbestimmt die gedachte Verordnung:
die Minister verfügen »in ihrer Verwaltung auf ihre Ver-

antwortlichkeit, jedoch sind folgende Gegenstände an Un-

sere AllerhöchsteGenehmigung gebunden, die also einge-
holt werden muß:
I. Alle Gesetze; Verfassungs- und Verwaltungs-Normen,

es mag auf neue, oder Aufhebung oder Abänderung
der vorhandenen ankommen; der Antrag gelangt an

Uns durch den Staatsrath.
"

Allein unter Verwaltungs-Norm im Sinne dieser Bestim-

mung ist nicht eine jede von einem Minister erlassene allge-
meine Verwaltungsvorschriftzu verstehen. Dies ergiebt sich aus

der Verordnung vom Z. November 1817 wegen der Geschäfts-
führung dei den Oberbehördenin Berlin (Gesetz-Sammlung
Seite 289), wonach es die· eigentliche Bestimmung der Mini-

sterien sein soll, allgemeine Vorschriften über die Grundsätze
der Verwaltung zu ertheilen, und aus der AllerhöchstenKabi-

11ets-Ordre vom 4. Juli 1832 (Gesetz-Sammlung Seite 181),
wonach die Ministerien zum Erlasse solcher Verfügungen, welche
Das Gesetz nicht ändern oder nicht eine gesetzlicheDeklaration

enthalten, ohne besondere AllerhöchsteAutorisation befugtsind.
Die allgemeine Verfügung des Unterrichts-Ministers vom 15.

Oktober 1872 wegen Einführung des Unterrichtes in weiblichen
Handarbeiten ändert aber kein bestehendes Gesetzab, ist viel-

mehr, wie dargethan, zur Ausführung des Gesetzes, des §. 1

Titel 12 Theil Il. Allgemeinen Landrechtes, kraft der ihm ge-

setzlich beigelegtenBefugniß zur Leitung und Beaufsichtigung
des gesammten Schulwesens erlassen und bedurfte sonach zu

ihrer Rechtsgiltigkeit auch nicht der vorherigen Einholung der

AllerhöchstenSanktion. -

War hiernach die Einführung des Unterrichtes in weibli-

chen Handarbeiten als eines obligatorischenLehrgegenstandes in
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der Schule zu St. an sich gesetzlichgerechtfertigt, so kann auch
!

die Verpflichtung der dortigen Schulgemeinde, die Befoldnng
der zur Ertheiluug des Unterrichtes angestellten Lehrerin aufzu-
bringen, nicht in Zweifel gezogen werden. Dieselbe beruht auf der

Vorschrift des §. 29 Titel 12 Theil Il. Allgemeinen Landrechtes,
wonach die Unterhaltung der Lehrer den sämmtlichenHaus-vä-
tern jedes Ortes obliegt. Es hat daher auch der Amtsvorste-

her B. innerhalb seiner gesetzlichenZuständigkeitgehandelt, als

er im Auftrage des Landrathes nach fruchtlos gebliebener Zah-
lungsaufforderung aus Grund des §.1 der Verordnung vom

30, Juli 1853 gegen die Kläger das administrative Exekutions-
- verfahren einleitete.

Die Entscheidung wegen des Kosten-punktes rechtfertigt sich
nach §. 72 des Gesetzesvom Z. Juli 1875 (Gefetz-Sammlung
Seite 3755.

Urkundlich unter dem Siegel des KöniglichenOberverwal-

tungsgerichtes und der verordneten Unterschrift-

(L. s.) Persius.
O· V. G« Nr. 748.

Kaiserthum Oefierreich
Erlaß des Ministers für Kultus und Unterricht vom 22. Dezem-
·ber 1876, Z. 11355, an sämmtlicheLandesschulbehörden,betref-
fend die Abhaltung vorbereitenden Religionsunterrichtes in den

Volksschulen. .

Aus Anlaß eines speziellen Falles finde ich der k. k. Lan-

desschulbehördezu eröffnen: Soweit die Vorbereitung der ka-

tholischen Jugend zum Empfange der heiligen Sakramente durch
Unterricht in den Volksschnlen zu vermitteln ist, wird dieselbe

der Regel nach einen Bestandtheil des Religionsunterrichtes bil- F
den müssen,welcher in den durch die Lehr- und Stundenpläne

bestimmten Unterrichtsstunden zu ertheilen ist.

Sollten jedoch an einzelnen Orten die Verhältnisse es er- ;

fordern, daß hierzu ein besonderer Vorbereitungsunterricht au-

«

ßer der regelmäßigenUnterrichtszeit ertheilt werde, zu welchem 1

die Schüler von Seite der Schule verhalten werden sollen, so

ist nach §. 5 des Reichs-Volksschulgesetzesvom 14. Mai 1869 ;

und nach §. 50 der Schul- und Unterrichtsordnung vom 20.

August 1870 nothwendig, daß die betreffenden Kirchenbehörden
ihre Verfügung dem Leiter der Schule- durch die Vezirksschulbe-
hörden verkünden.

Der Gewährung diesbezüglicher,begründeterAnsprüche ste-
hen die Schulgesetze nicht entgegen, nur ist aus pädagogisch-
didaktischen Gründen daran festzuhalten, daß ein solcher außer-
ordentlicher Religionsunterricht von dem ordentlichen Religions-
lehrer der Schule ertheilt, auf eine wenige Wochen des Schul-
jahres umfassende Dauer beschränktwerde und in den Schul-
lokalitäten tvie der ordentliche Religionsunterricht stattfinde.

Ergeben sich zwischender Kirchenbehördeund der Bezirks-
schulbehördeDifferenzen, so haben die höheren Schulbehörden

instanzmäßigzu entscheiden.

X

Erlaß des Ministers für Kultus und Unterricht vom 24. Dezem-
ber 1876, Z. 20424, an sämmtlicheLandesschulbehörden,betref-
fend die Wahl von Lehrtexten und Lehrmitteln zum Gebrauche
in den Volks- und Bürgerschulenund in. den Lehrer- und Leh-

rerinnenbildungsaustalten.
Nachdem durch die Ministerial-Verordnungen vom 18. Mai

der Volksschule.

1874-I«),Z. 6549 und vom 26. Mai 1874M) Z.7114, die Nor-

mallehrpläne für die verschiedenen Kategorien von Volksschulen
und für die Lehrerbildungsaustalten festgestellt worden waren,
mußte vorgesorgt werden, daß diesen Lehranstalten, insbeson-
ders den Lehrer- und Lehrerinnenbildungsanstalteu, deren spe-
zielle Bedürfnisse an Lehrbüchernbisher auch nicht annähernd
befriedigt sind, die nothwendigsten Behelfe zur praktischen Ge-

staltung der festgestellten Bestimmungengeboten werden.

Jch habe daher angeordnet, daß die nothwendigsten, den

Lehrplänen entsprechenden Lehrtexte von Kommissionen oder von

einzelnen bewährten Schulmännern verfaßt werden.

Diese Lehrtexte sollen in dem k. k. Schulbücher-Verlageer-

scheinen oder nach Umständen, worüber in jedem einzelnen Falle
entschieden werden wird; Buchhändlern zur Herausgabe über-
lassen werden.

Jndem ich der k. k. Landesschulbehörde dies eröffne, be-

merke ich, daß durch diese Verfügung selbstverständlichdie Pri-
vat-Konkurrenz bei Herstellung solcher Schulbüchernicht im ge-

ringsten beschränktwerde und daß insbesondere die Ministerial-
Verordnung vom 25. März 1873, Z. 1418 und §. 50 des Or-

ganisatioHs-Statutesder Lehrerbildungsanstalten vom 26. Mai

1874, Z. 7114, betreffend den Gebrauch von Lehrtexten und

Lehrmitteln in den Volks- und Bürgerschulen, sowie in den

Lehrer- und Lehrerinnenbidungsanstalten in voller Kraftbleiben
Die Bezirksschulbehördenund die Lehrkörper der Bürger-

schulen und der Lehrerbildungsanstalten werden demnach auch
in Zukunft die freie Wahl unter den für zulässigerklärten Lehr-
und Lesebüchern ohne Rücksichtauf die Verfasser und Verleger
zu treffen, und ohne alle Nebenrücksicht darauf zu sehen haben,
daß die Schüler gute und billige Bücher erhalten.

r) Deutsche Schur Gesetz-Summe Jahrg 1874 Nr. 43 u. ff.
W) Deutsche Schul Gesetz-Samml. Jahrg. 1874 Nr. 34 u. ff.
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